
 
 
 
Interview zu „Die Technikfolgenabschätzung des 
CRISPR/Cas-Systems“ mit der Autorin Annika Hardt 
 
Für ihr Werk „Die Technikfolgenabschätzung des CRISPR/Cas-Systems“ 
wird Annika Hardt in diesem Jahr mit dem Opus Primum Förderpreis für 
Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler (dotiert mit 10.000 
Euro) ausgezeichnet. Im Interview erzählt sie vom Buch und ihren Re-
cherchen dazu. Der Text oder Ausschnitte daraus steht Medien zur freien 
Verwendung kostenlos zur Verfügung. 
 
Die CRISPR/Cas-Methode wurde 2012 bereits entwickelt. Warum haben 
Sie es gerade jetzt für notwendig erachtet, eine detaillierte Technikfol-
genabschätzung zu verfassen? 
 
Annika Hardt: Das ist richtig, die Methode wurde bereits 2012 beschrieben. 
Die Enzyme selbst sogar noch deutlich früher, und tatsächlich ist die gesamte 
Diskussion um gezielte Eingriffe in die menschliche Keimbahn nicht gänzlich 
neu. Doch 2015 wurde das allererste Mal überhaupt der Versuch eines sol-
chen Eingriffs in das Erbgut menschlicher Embryonen via CRISPR/Cas veröf-
fentlicht, aus China. Als ich kurz zuvor angefangen hatte, mich für das Thema 
zu interessieren, musste ich schnell feststellen, dass längst kein Konsens über 
die ethischen, medizinischen, rechtlichen und sozialen Implikationen von 
Keimbahninterventionen herrschte. 
 
Es existierte zwar eine Fülle an Literatur, vor allem zu einzelnen, auch aus 
anderen bioethischen Kontroversen bekannten Argumenten. Es gab auch Zu-
sammenführungen und Gegenüberstellungen verschiedener Begründungs-
muster im konkreten Kontext, insbesondere in größeren Stellungnahmen. Aber 
es gab kaum Arbeiten, die sich sowohl kritisch mit den jeweils einzelnen As-
pekten als auch mit deren Beziehung zueinander im besonderen Kontext von 
Keimbahnintervention auseinandersetzten. 
 
Diese Lücke wollten Sie mit Werk schließen? 
 
Annika Hardt: Nach der ersten Veröffentlichung über Versuche, die Keimbahn 
menschlicher Embryonen zu verändern, haben viele zunächst ein weltweites 
Moratorium, nach und nach einige aber auch eine Aufweichung der rechtlichen 
Grundlagen zur Erforschung der Methode gefordert. Spätestens seit diesem 
Zeitpunkt ist deutlich geworden, dass die Diskussion überfällig ist. Im Ausland 
ist mittlerweile einiges passiert, vor recht genau einem Jahr sollen in China 
bereits die ersten per CRISPR/Cas editieren Zwillinge geboren worden sein – 
auch andere Länder haben Versuche zu Keimbahneingriffen veröffentlicht. 
Zuletzt hat ein russischer Biologe bestätigt, „CRISPR-Babys“ erzeugen zu wol-
len. 
 
Da die Debatte nicht zuletzt gesellschaftlich geführt werden sollte, muss die 
Gesellschaft auch umfassend über die vielen zu berücksichtigenden Implikati-
onen informiert sein. Dazu wollte ich einen Teil beitragen und so habe ich 
2015 meine Recherchen zum Thema begonnen. 
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Ist angesichts der bereits vorgenommenen Versuche im Ausland gerade 
der deutsche Blickwinkel ein besonderer in der internationalen Debatte? 
 
Annika Hardt: Zunächst einmal ist Deutschland bei weitem nicht das einzige 
Land, das eine Keimbahnmanipulation nach wie vor restriktiv reguliert. Beson-
ders ist in der Tat das in Deutschland geltende Embryonenschutzgesetz, das 
einen Eingriff in die menschliche Keimbahn – jedenfalls an Embryonen und 
Zellen, die zu einer Schwangerschaft führen sollen – per Strafgesetz verbietet. 
Es sind hierzulande längst Stimmen laut geworden, das Gesetz hinsichtlich 
der Erforschung solcher Methoden zu lockern. Dazu muss allerdings unbe-
dingt noch einmal betont werden, dass die Diskussion um ethische, medizini-
sche und soziale Aspekte etwaiger Keimbahnveränderungen nicht abge-
schlossen ist. Diese Debatte sollte Forderungen nach der Änderung eines gut 
begründeten Strafgesetzes unbedingt vorangehen. Die durch unter anderem 
das Embryonenschutzgesetz sogesehen besondere Stellung Deutschlands 
könnte auch als vorbildhaft in der internationalen Diskussion angesehen wer-
den. 
 
Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert, die der weiteren Forschung oder 
Fortbildung im Forschungsgebiet dienen. Wissen Sie schon, was Sie 
damit anfangen wollen? Können wir uns vielleicht auf ein weiteres span-
nendes Buch freuen? 
 
Annika Hardt: Ganz aktuell steht für mich das dritte medizinische Staatsexa-
men an und es laufen Bewerbungen für die anschließende klinische Weiterbil-
dung als Assistenzärztin. Ich verfolge selbstverständlich aufmerksam die Dis-
kussion und Ereignisse und kann mir sehr gut vorstellen, wissenschaftlich und 
schreiberisch aktiv zu bleiben. Der Preis eröffnet hier tolle Möglichkeiten, für 
die ich sehr, sehr dankbar bin! Es bleibt also spannend. 
 
 
Die Autorin steht Medienvertreterinnen und -vertretern für Interviews zur Ver-
fügung. Anfragen richten Sie bitte direkt an Jens Rehländer (Kontaktdaten 
siehe Randspalte) oder an presse@volkswagenstiftung.de. 
 
Weitere Informationen zu der Förderpreis Opus Primum der VolkswagenStif-
tung finden Sie unter www.volkswagenstiftung.de/opus-primum. 
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